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Wozu brauchen WIrFr och eınen Religionsunterricht?

Wer iragt: Wozu brauchen WIr och einen Religionsunterricht?, hat eıne Reihe
VO Problemen VOT Augen, VOT denen Lehrerinnen un Lehrer 1m Fach Religion
stehen, denkt Veränderungen iın den Famılien bezüglıch relig1öser Praxıs und
der Vermittlung eiıner Basıs des christlichen Glaubens, denkt vielleicht auch
Akzeptanzprobleme, die die großen christlichen Kırchen ın unNnseTrer Gesellschaft
haben!. Als die yemeınsame Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublik
Deutschland 19/4 1n Würzburg ıhren Beschlußß 7A0 Religionsunterricht verab-
schiedete, W alr die öffentliche Meınung Ühnlich geteilt WwW1e heute. SO heißt 6S ın
der Eınleitung ZUuU Synodenbeschlußfß:

„Der Religionsunterricht 1st 1ın den Streit der Meınungen geraten: Es o1bt radıkale Stimmen, die be-
haupten: In der Schule einer pluralıstischen Gesellschaft dart das Fach ‚Religion‘ nıcht geben. An-
ere ordern ebenso energisch, das Fach beizubehalten. Unter diesen o1bt weiıt auseinanderliegende
Vorstellungen darüber, WwI1€ dieser Unterricht aussehen soll Aufßfßerdem o1bt 65 die Ansıcht: Dıie Kırche
mu{fß VO iıhren Kräftften un: Zielen her auf den Religionsunterricht 1n der öffentlichen Schule verzich-
Lene 7

Neue Nahrung hat die Debatte den könfessionellea Religionsunterricht
durch das 1m März 1996 verabschiedete Schulgesetz 1n Brandenburg erhalten, das
den Religionsunterricht nıcht als ordentliches Schultach zuläfßt un: dessen
die Eınführung eınes Fachs „Lebensgestaltung Ethik Religionskunde“ VOI+-

schreibt. Dagegen haben Schülerinnen un! Schüler, Eltern, die Kıirchen SOWIE die
Bundestagsfraktionen VO  . CDU/GSU un FDP mıittlerweile Klage beim Bun-
desverfassungsgericht erhoben. S1e lassen prüfen, ob die Cu«Cc Regelung mM1t dem
Grundgesetz vereinbar 1St.

Die Entwicklungen se1t der Würzburger Synode lassen 6S KAFSAaMıı erscheınen,
neben den gewichtigen verfassungsrechtlichen Argumenten, die das Verhältnis
zwıschen den Kirchen un: dem Staat 1im Kern betreffen, auf bıldungspolitische
un! paädagogische Argumente einzugehen, die den Anspruch eınes solchen, VO  e

den Kırchen VeEPARHNTE:  TEGIEN un VO der Verfassung geschützten Fachs begrün-
den Dazu wiırd nachfolgend auf den erzieherischen Auftrag der öffentlichen
Schule eingegangen, die padagogıische Bedeutung des Religionsunterrichts erläu-
LGrn sSOWwl1e die Unterscheidung VO Religionskunde un Religion erortert.
Schließlich werden die Gründe für die Art der Zusammenarbeit VO Staat un:
Kırchen 1m Blick auf den Religionsunterricht 1ın Erinnerung yerufen, die ach
meıner Überzeugung heute gültıg sınd W1€ VOIL Jahren.



Annette Schavan

Der erzieherische Auftrag der Öffentlichen Schule

Es 1St och nıcht lange her, da wurde ın pädagogischen Debatten heftig darüber
gestrıtten, ob Erziehung nıcht ZUgUNSIEN der Selbstregulierungskräfte Heran-
wachsender zurücktreten musse. Damals wurden Konzepte eıner Antıpäadago-
oik entwickelt, die letztlich eiıne Kriıse des pädagogischen Denkens un Handelns
andeuteten. Dıi1e Erfahrungen, da{ß 1m pädagogischen Verhältnis nıcht HUE die
Liebe waltet, sondern auch Macht un!: Machtmißbrauch vorkommen, O>
zierten Strategien eıner Verobjektivierung der Pädagogıik un: eıner Verwissen-
schaftlichung der Bıldungsgänge. In den nachfolgenden Jahren wurde immer
deutlicher, W1e€e sechr Kınder un: Jugendliche VO eıner wachsenden Vieltalt der
Standpunkte, Lebensentwürfe, Ordnungsvorstellungen un:! Weltanschauungen 1n
ıhrer eigenen Suche ach Orıentierung tangıert sınd Es wurde deutlich, da{fß eben
diese immer och wachsende Vieltalt nıcht wen1ger, sondern mehr Erziehung
nöt1ıg macht.

Heute oibt CSs WE ıch das recht sehe, einen oroßen Konsens darüber, da Er-
ziehung un:! Bıldung nıcht eisten sınd hne die Vermittlung VO Orıientie-
LU Darauf haben Kınder un:! Jugendliche eınen Anspruch. Es gehört 7Au% (Se-
neratiıonenvertrag, da{ß die Alten den Jungen auf dem Weg Z Erwachsenwerden
‘> W AS tragt, W as wichtig un: wertvoll 1ST. Das sınd ohl wenıger tertige
KRezepte, un: CS sınd auch keıne sımplen Glücksstrategien. Wohl aber mussen CS

Grundhaltungen und Wertvorstellungen se1n, in denen Junge Menschen ıhre Ver-
antwortun erkennen, 1ın denen S1C die Freiheit als Modus der Bindung verstehen
lernen un:! bei denen 1E gewiß se1in dürfen, da{fß dıe Orıentierungen für gelingen-
des un! Ta  Tetres Leben tragfähig sind

Insotern Schule nıcht alleın die Aneinanderreihung VO Unterrichtsstunden
7AUDn Vermittlung VO Fachwissen ISt; vielmehr ımmer eınen erzieherischen Atuf-
ırag hat, steht S1e auch dem Anspruch, eiın (Iit se1n, dem solche
Orıientierung vermuittelt wırd Wenn iımmer deutlicher wiırd, da{fß jene Milieus
wegbrechen, 1n denen 1n selbstverständlicher We1se Orıentierung gestiftet wiırd,
oilt mehr das Selbstverständnis eiıner Schule als eiıner erzıiehenden Schule.
Kınder un: Jugendliche werden mehr als 1ın VErSANSCHCIL Zeıten auf sıch verwı1ıe-
SCIL, sollen als spatere Erwachsene selbstverantwortlich entscheiden un: handeln
1n einer Gesellschaft unı!ı Kultur, die vermutlıch 1n Zukuntft die bereıts erreichte
Vieltalt der Standpunkte un! Perspektiven och weiterentwickeln wırd

DE 1ST die überzeugende Vermittlung VO Wertvorstellungen lebenswichtig.
hne S1Ee bleiben ındıvıduelle Entscheidungen dem /aufall: dem Augenblick oder
reinem Pragmatısmus überlassen. Wem bewährte TIraditionen un!: Wertvorstel-
lungen vorenthalten werden, dem wırd die Chance S  MMEC  9 dıe Wurzeln
des eıgenen Lebens wı1ssen un! eıiner stabılen Identität kommen. Dem
tragen uUuNnserIe Vertassungen 1m Bund un! 1n den Ländern SOWIl1e entsprechende



Wozu brauchen Z01Y och einen Religionsunterricht®

Schulgesetze Rechnung, ınsotern S1€e Grundhaltungen un: Wertvorstellungen be-
schreiben, VO denen GemelLnnwesen überzeugt iISt da sS1e solche Orıentie-
rung geben können. Ihre Vermittlung 1sSt der Schule aufgegeben. Nur ın eıner STAa-

bilen Erziehungspartnerschaft mı1t dem Elternhaus annn dıe Schule diesen
schwıeriıgen Auftrag ertüllen.

Diese Partnerschaft 1sSt dıie Voraussetzung dafür, da{f 1n aller gelebten Vielfalt
der Wertsetzungen un:! Grundhaltungen sıch ein Ethos herausbilden kann, das
eıne Art stabilisıerendes Gerust ın eıner ANSONSTITEN plural gestalteten Lebenswelt
darstellt. Wenn WIr 1ın den heutigen bildungspolitischen Debatten darüber SPIC-
chen, da eıner Schule auch WwW1€e eine Schulphilosophie gehört, annn
meınen WIr diese Verständigung 7zwıischen Schule un Elternhaus ber geme1n-
SAaInllc Grundlagen, hne die die Erfahrung VO Pluralıtät £ür Kıiınder un!: Jugend-
lıche eher verwırrend 1St Im Kontext eıner verstandenen Schule steht der elı-
yionsunterricht.

„Der VO der Glaubensunterweıisung in den Gemeinden abgehobene Religionsunterricht 1n der
Schule MU: zeıgen, w1e€e 'e1] hat der Aufgabenstellung der ötftentlichen Schule, W1€e deren Ziele
mitbegründet und tördert, konkretisıert, erganzt un! gegebenentfalls kritisiert.“

Wer ber den Religionsunterricht dıiskutiert, der diskutiert VO  } daher ber den
erzieherischen Auftrag der Schule. DDer Religionsunterricht VO Ertahrun-
SCcH eıner langen Menschheitsgeschichte, die auf dem Weg, erwachsen werden
und eigenverantwortlich entscheiden können, VO hoher Bedeutung sind Er
steht für Orıentierung un: Tradıtion, die eiınen wesentlichen Beıtrag ZAULE Identi-
tätsfindung eısten. Im Religionsunterricht wırd der Erziehungsauftrag der Schule

ach den zıtlerten Worten der Synode mitbegründet, gefördert, konkretisıiert,
erganzt un! nıcht zuletzt auch kritisiert.

Di1e pädagogische Bedeutung des Religionsunterrichts
Dıie Schule ann die soz1ale un:! moralische Lebenswelt VO Kındern un:! Jugend-
lıchen nıcht S1e anı S1e aber deuten un: erschließen un!: ZALT. GewI1s-
sensbildung als ethischer Erfahrungs- un Sprachfähigkeit beıtragen. Grundlage
jeder Wertvermittlung 1St ımmer eıne Weltdeutung. Dıie Aufgabe der Schule lıegt
darın, Z geistigen Prozefß der Weltdeutung beizutragen un: die ethische Di-
mensıon der verschiedenen Lebenswelten der Kınder kognitıv erschliefßen.
Wenn der Schule dieser Beıtrag 7096 ethischen Alphabetisierung gelingt, annn be-
wirkt S1Ce Aufklärung 1m pädagogischen Ww1e historischen Sınn.

Weil] Relıgion nıcht mı1t Wıssen und Informatıon beginnt, sondern mı1t Erfah-
LUNS un! Tradıtion, deshalb 1St 6S die Aufgabe des Religionsunterrichts, „ aUuf der
Grundlage reflektierter Tradıtion ach dem Ganzen un!: ach dem Sınn des
menschlichen Lebens und der Welt“ firagen.
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Der Relıgionsunterricht, die Synode, „erortert die Antworten, dıe Menschen heute aut diese Fra-
gCNMN geben un: die S1e 1ın der Geschichte gegeben habenAnnette Schavan  Der Religionsunterricht, so die Synode, „erörtert die Antworten, die Menschen heute auf diese Fra-  gen geben und die sie in der Geschichte gegeben haben ... So verhindert er, daß Schüler den Lebens-  situationen, Strukturen und Tendenzen, den Identifikationsmustern und Weltdeutungen (anderer und  der eigenen) fraglos und sprachlos gegenüberstehen. Religionsunterricht soll Scheinsicherheiten auf-  brechen, vermeintlichen Glauben ebenso wie gedankenlosen Unglauben. Damit kann einer drohenden  Verkümmerung des Pluralismus zu ‚wohliger Indifferenz‘ gewehrt werden.“5  Der Religionsunterricht hat also eine kritische und freiheitsstiftende Funktion.  Er erinnert auch die Schule an ihre Grenzen. Deshalb formuliert die Synode  weiter:  „Gegen den naiven Optimismus, alles machen, organisieren und in vorher geplanten Lernschritten  vermitteln zu können, wird hier (im Bereich der Religion) an das erinnert, was nicht machbar ist, son-  dern entgegengenommen werden muß ... Im Blick auf die religiöse Frage nach dem Ganzen und Letz-  ten werden Teillösungen, Aspekte und Vorläufigkeiten besser als solche erkenntlich, so daß ihre un-  sachliche Absolutsetzung erschwert ist. Den Vorwurf der unbegrenzten Wissenschaftsgläubigkeit und  Ideologieanfälligkeit wird man an der Schule nicht so leicht machen können, wenn der Religionsunter-  richt eine Stelle ist, an der die Sinnfrage desillusioniert und ‚beunruhigt‘. Einer offenen Schule muß an  dieser Funktion des Religionsunterrichts besonders gelegen sein.“ ®  Wenn aber der Religionsunterricht diese kritische Funktion haben soll, dann  muß Religion wirklich als Gewissensfrage ernstgenommen werden. Dann darf  religiöse Überzeugung nicht eingeebnet werden in einer Anthropologie der Belie-  bigkeit, nach der eben jeder die „Religion“ pflegt, die ihm zur Zeit paßt. Religion  darf weder pädagogisch noch sozial, noch moralisch funktionalisiert werden,  wenn sie ihre freiheitsstiftende Kraft behalten soll.  Der Religionsunterricht soll sprachfähig machen im Blick auf existentielle Fra-  gen vor dem Hintergrund der konkreten christlichen Tradition. Wo junge Men-  schen angesprochen werden sollen, kann dies aber nur gelingen, wenn ihre Fra-  gen aufgenommen und ernstgenommen werden. Insofern hat der Religionsunter-  richt heute nicht selten die Aufgaben, sich zunächst auf die Sinn-Not junger  Menschen einzustellen. Er knüpft weniger an bereits gemachte religiöse Erfah-  rungen an, öffnet vielmehr Perspektiven, durchbricht Scheinsicherheiten und  wagt damit den Brückenschlag hin zu einer Tradition des Christentums, in der  der Mensch seine Selbstgenügsamkeit überwindet. Der Religionsunterricht the-  matisiert Religion als gesellschaftskritische Kraft, die nicht Privatsache bleibt,  sondern zu gesellschaftlicher und kultureller Verständigung beiträgt. Er leistet  damit einen diakonischen Dienst an Kindern und Jugendlichen, der auch Lebens-  hilfe bedeutet, Hilfe bei der Suche nach Orientierung, Hilfe zur eigenen Ent-  scheidung.  Dieser Anspruch bleibt auch in Zeiten gültig, in denen die Zahl derer, die den  Religionsunterricht besuchen, geringer wird. So sehr unsere Gesellschaft und  Kultur von vielen Strömungen geprägt ist, so bleibt sie doch eine Kultur, die ihre  Geschichte mit der Christentumsgeschichte hat. Deshalb gehört in den Prozeß  der Identitätsfindung junger Menschen auch die Geschichte des Christentums als  6SO verhindert CI, da{fß Schüler den Lebens-
sıtuatiıonen, Strukturen un! Tendenzen, den Identitikationsmustern und Weltdeutungen (anderer un:
der eıgenen) traglos und sprachlos gegenüberstehen. Religionsunterricht soll Scheinsicherheiten aut-
brechen, vermeıntlichen Glauben ebenso W1€ gedankenlosen Unglauben. Damıt ann eiıner drohenden
Verkümmerung des Pluralismus ‚wohliger Indıitferenz‘ vgewehrt werden.“

Der Religionsunterricht hat also eıne kritische un freiheitsstiftende Funktion.
Er erinnert auch die Schule ıhre Grenzen. Deshalb formuliert die Synode
weıter:

„Gegen den naıven Optimısmus, alles machen, organısıeren un: 1ın vorher geplanten Lernschritten
vermiıtteln können, wiırd j1er (1ım Bereich der Religion) das erinnert, W as nıcht machbar ISt, SO11-

ern CENISCSCNZSCNOMMEN werden mu{fßAnnette Schavan  Der Religionsunterricht, so die Synode, „erörtert die Antworten, die Menschen heute auf diese Fra-  gen geben und die sie in der Geschichte gegeben haben ... So verhindert er, daß Schüler den Lebens-  situationen, Strukturen und Tendenzen, den Identifikationsmustern und Weltdeutungen (anderer und  der eigenen) fraglos und sprachlos gegenüberstehen. Religionsunterricht soll Scheinsicherheiten auf-  brechen, vermeintlichen Glauben ebenso wie gedankenlosen Unglauben. Damit kann einer drohenden  Verkümmerung des Pluralismus zu ‚wohliger Indifferenz‘ gewehrt werden.“5  Der Religionsunterricht hat also eine kritische und freiheitsstiftende Funktion.  Er erinnert auch die Schule an ihre Grenzen. Deshalb formuliert die Synode  weiter:  „Gegen den naiven Optimismus, alles machen, organisieren und in vorher geplanten Lernschritten  vermitteln zu können, wird hier (im Bereich der Religion) an das erinnert, was nicht machbar ist, son-  dern entgegengenommen werden muß ... Im Blick auf die religiöse Frage nach dem Ganzen und Letz-  ten werden Teillösungen, Aspekte und Vorläufigkeiten besser als solche erkenntlich, so daß ihre un-  sachliche Absolutsetzung erschwert ist. Den Vorwurf der unbegrenzten Wissenschaftsgläubigkeit und  Ideologieanfälligkeit wird man an der Schule nicht so leicht machen können, wenn der Religionsunter-  richt eine Stelle ist, an der die Sinnfrage desillusioniert und ‚beunruhigt‘. Einer offenen Schule muß an  dieser Funktion des Religionsunterrichts besonders gelegen sein.“ ®  Wenn aber der Religionsunterricht diese kritische Funktion haben soll, dann  muß Religion wirklich als Gewissensfrage ernstgenommen werden. Dann darf  religiöse Überzeugung nicht eingeebnet werden in einer Anthropologie der Belie-  bigkeit, nach der eben jeder die „Religion“ pflegt, die ihm zur Zeit paßt. Religion  darf weder pädagogisch noch sozial, noch moralisch funktionalisiert werden,  wenn sie ihre freiheitsstiftende Kraft behalten soll.  Der Religionsunterricht soll sprachfähig machen im Blick auf existentielle Fra-  gen vor dem Hintergrund der konkreten christlichen Tradition. Wo junge Men-  schen angesprochen werden sollen, kann dies aber nur gelingen, wenn ihre Fra-  gen aufgenommen und ernstgenommen werden. Insofern hat der Religionsunter-  richt heute nicht selten die Aufgaben, sich zunächst auf die Sinn-Not junger  Menschen einzustellen. Er knüpft weniger an bereits gemachte religiöse Erfah-  rungen an, öffnet vielmehr Perspektiven, durchbricht Scheinsicherheiten und  wagt damit den Brückenschlag hin zu einer Tradition des Christentums, in der  der Mensch seine Selbstgenügsamkeit überwindet. Der Religionsunterricht the-  matisiert Religion als gesellschaftskritische Kraft, die nicht Privatsache bleibt,  sondern zu gesellschaftlicher und kultureller Verständigung beiträgt. Er leistet  damit einen diakonischen Dienst an Kindern und Jugendlichen, der auch Lebens-  hilfe bedeutet, Hilfe bei der Suche nach Orientierung, Hilfe zur eigenen Ent-  scheidung.  Dieser Anspruch bleibt auch in Zeiten gültig, in denen die Zahl derer, die den  Religionsunterricht besuchen, geringer wird. So sehr unsere Gesellschaft und  Kultur von vielen Strömungen geprägt ist, so bleibt sie doch eine Kultur, die ihre  Geschichte mit der Christentumsgeschichte hat. Deshalb gehört in den Prozeß  der Identitätsfindung junger Menschen auch die Geschichte des Christentums als  6Im Blick auf die relig1öse Frage nach dem Ganzen und Letz-
ten werden Teillösungen, Aspekte un Vorläufigkeiten besser als solche erkenntlich, dafß iıhre
sachliche Absolutsetzung erschwert 1STt. Den Vorwurtf der unbegrenzten Wıssenschaftsgläubigkeit und
Ideologieantälligkeit Wll'd 1119  - der Schule nıcht leicht machen können, WE der Relıgionsunter-
richt eıne Stelle 1St, der die Sınnirage desillusioniert un ‚beunruhigt‘. Eıner otfenen Schule MU:
dieser Funktion des Religionsunterrichts besonders gelegen seiın.“

Wenn aber der Religionsunterricht diese kritische Funktion haben soll, annn
mu{ Religion wırklıch als Gewissenstrage ErNStigenOoOMMEN werden. Dann darf
relig1öse Überzeugung nıcht eingeebnet werden 1n eıner Anthropologie der Belie-
bigkeit, ach der eben jeder die „Relhe10n: pflegt, die ıhm 7AGde Zeıt paßt. Religion
darf weder padagogisch och sOz1al, och moralısch funktionalisiert werden,
WEn i ıhre freiheitsstiftende Kraft behalten soll

Der Religionsunterricht soll sprachfähig machen 1mM Blick auf ex1istentielle Fra-
CI VOT dem Hıntergrund der onkreten christlichen TIradıtion. Wo Junge Men-
schen angesprochen werden sollen, A 1es aber LLUT gelingen, Wenn ıhre Fra-
gCHh aufgenommen un! ErNsStgenomMMEeE werden. Insotern hat der Religi0onsunter-
richt heute nıcht selten die Aufgaben, sıch zunächst auf die ınn-Not Junger
Menschen einzustellen. Hr knüpft wenıger bereıits yemachte relig1öse Ertah-

d  9 öffnet vielmehr Perspektiven, durchbricht Scheinsicherheiten un!:
Wagt damıt den Brückenschlag hın eıner Tradıtion des Christentums, 1n der
der Mensch selıne Selbstgenügsamkeıit überwindet. Der Religionsunterricht the-
matısıert Religion als gesellschaftskritische Kralft, die nıcht Privatsache bleıbt,
sondern gesellschaftlicher und kultureller Verständigung beıtragt. Er eıstet
damıt eınen diakonischen Diıenst Kındern und Jugendlichen, der auch Lebens-
hıltfe bedeutet, Hılte be1 der Suche ach Orıientierung, Hıltfe ZUT eigenen Ent-
scheidung.

Dieser Anspruch bleibt auch ın Zeıten oültig, 1n denen die Zahl derer, die den
Religionsunterricht besuchen, geringer wiırd SO sechr UNseI«ec Gesellschaft un:
Kultur VO vielen Strömungen epragt 1St, bleibt S1e doch eıne Kultur, die ıhre
Geschichte mı1t der Christentumsgeschichte hat Deshalb gehört 1n den Prozef(ß
der Identitätstindung Junger Menschen auch die Geschichte des Christentums als



Worzu brauchen OLV och einen Religionsunterricht?E T T r
S er P A

kulturprägender Kraft Dıie derzeıtige öffentliche Debatte ber Sekten un: Psy-
chogruppen SOWI1e der Zulauf, den S$1C gerade be]l Jungen Menschen erfahren, zeıgt
die Notwendigkeıit einer Beschäftigung mı1t Religion, die VOT talschen Absolut-
heitsansprüchen un eıner Instrumentalıisıerung des Menschen schützt. Sıe zeıgt
auch, da{fß Junge Menschen W1e€e allen Zeıiten eıne Sehnsucht 1n sıch tragen,
die nıcht 1n der Vordergründigkeıit des Alltags gestillt werden ann

So problematisch un schwier1g sıch der Unterricht 1m Fach Religion heute
unseren Schulen angesichts eıner außerst heterogenen Schülerschaft auch ze1gt,

bleibt doch Ausdruck des Respekts VOI diesen Schülerinnen un! Schülern,
die eiınen Anspruch darauf haben, da{ß die Gottesfrage wachgehalten bleibt. Na-
türliıch 1St 1eS$ ungemeın schwer, andere Lernorte des Glaubens, die Famılıe
un die Gemeıinde, mehr oder wenıger austallen. Da geraten JenE, die das Fach
Religion 1n unseren Schulen lehren, haufıg 1n eıne Sıtuation oroßer Überforde-
rung Deshalb gehört JT Weiterentwicklung VO Perspektiven tür den Religions-
unterricht auch, da Gemeinden mı1t Schulen 1n eınen stärkeren Kontakt treten

un! Konzepte eıner ber den Religionsunterricht hinausgehenden Schulpastoral
entwickelt werden. Nıcht selten erwelst sıch der Religionsunterricht als eıne Art
Geburtshilfe für Erfahrungen, die bislang nıcht wahrgenommen wurden. Nıcht
selten beginnt der Religionslehrer un: beginnt die Religionslehrerin Null-
punkt. Das 1STt aber eiIn Argument den Religionsunterricht. [)as 1St eın Ar-
zument für weıiterentwickelte Konzepte, diıe auftf eıne konkrete Schülerschaft e1IN-
gehen.
er Rat der Evangelıschen Kırche 1n Deutschland hat 1997 eıne wegweiısende

Denkschriuft Z Religionsunterricht dem Titel „Identität un: Verständi-
SUuNs Standort un!: Perspektiven des Religionsunterrichts 1n der Pluralıtiäit“ VCI-

ötftfentlicht. Im September 1996 hat dle Deutsche Bischofskonferenz eın Papıer
Z konfessionellen Religionsunterricht dem 'Titel „Die bıldende Kraft des
Religionsunterrichts. /Zur Kontessionalıtät des katholischen Religionsunterrichts“
vorgelegt. In beiden Dokumenten, besonders ausgepragt ın dem der Deutschen
Bischofskonfterenz, wiırd das Prinzıp der Konftessionalıtät erläutert.

Bischof Franz Kamphaus hat den Sachverhalt 1n dem Satz zugespitzt: S o1bt
eın kırchenloses Christentum.“ / Kamphaus jefert aber zugleich jenen offenen
Begriff VO Konfessionalıtät, der 1mM Religionsunterricht alleın gemeınt se1ın kann,
enn „nıemand ann daran gelegen se1n, alte Gräben aufzureißen“ „Zwischen
Konftessjonalıtät und Konfessionalismus besteht eın Unterschied W1€ 7zwischen
Fundament un: Fundamentalismus.“ Der Kontessionalıtät geht CS nıcht die
Reinheıt eıner abstrakten Idee, sondern den lebensweltlichen ezug 1n Lehre
un! Unterricht. Das 1ST 1n der Praxıs eın schwieriges Thema Dıi1e Stimmen derer
mehren sıch, die dem Religionsunterricht 11UT als eınem ökumenischen Religi0ns-
unterricht eıne Zukunftschance veben. Dem gegenüber mu{l d1€ Pädagogik
durchaus eın eıgenes Interesse konfessioneller Konkretheıit haben
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„Kontessionalıtät 1in der Lehre meınt mehr als L1UT einıge katholische der evangelısche Spezıalthe-
men“, Bischoft Kamphaus. „Sıe betrifft die Je speziıltische soz1ıale un: kulturelle Erscheinungsform
VO Chrıstentum. Diese macht den Glauben Eerst sinnlıch wahrnehmbar. S1e ertüllt die Lehre mMI1t 1E
ben, S1e macht 4A4US dem blofßen at7z eıne Lebenstorm. Sie ze1gt, W 4S aUuUs dem Christentum entsteht,
WE 65 wirklıch gelebt und nıcht 1U edacht wird.“

ber gerade weı] das konkrete Ernstnehmen der Erfahrungen un Erfah-
rungsmöglıichkeiten VO Kındern un:! Jugendlichen geht, ann O keine pauschale
AÄAntwort geben, die auf alle Altersgruppen un Lebenssituationen der Schülerin-
LE un! Schüler zutrifftt. Ebenso MUu bedacht werden, worauf der Rat der EKI)
hınweist: „Der Religionsunterricht vertehltAnnette Schavan  „Konfessionalität in der Lehre meint mehr als nur einige katholische oder evangelische Spezialthe-  men“, so Bischof Kamphaus. „Sie betrifft die je spezifische soziale und kulturelle Erscheinungsform  von Christentum. Diese macht den Glauben erst sinnlich wahrnehmbar. Sie erfüllt die Lehre mit Le-  ben, sie macht aus dem bloßen Satz eine Lebensform. Sie zeigt, was aus dem Christentum entsteht,  wenn es wirklich gelebt und nicht nur gedacht wird.“ ®  Aber gerade weil es um das konkrete Ernstnehmen der Erfahrungen und Erfah-  rungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen geht, kann es keine pauschale  Antwort geben, die auf alle Altersgruppen und Lebenssituationen der Schülerin-  nen und Schüler zutrifft. Ebenso muß bedacht werden, worauf der Rat der EKD  hinweist: „Der Religionsunterricht verfehlt ... die Wirklichkeit, wenn er eine Ge-  meinsamkeit voraussetzt, die es noch nicht gibt.“* Auf dem Weg zu mehr Öku-  mene helfe weder eine „hermeneutisch illusionäre Konsenstheorie“ noch die For-  derung, sich um jeden Preis verständigen zu müssen. Ein solcher Zwang zur  Ökumene sei „in subtiler Weise autoritär“, weil er den jeweils schwächeren Teil  zu unguten Anpassungen zwinge !°  Beide Papiere plädieren ın diesem Sinn dafür, ın der Praxis den ökumenischen  Dialog fortzusetzen, ihn aber nicht von oben zu dekretieren. Sie ermutigen zu  Kooperationen ım Hinblick auf bestimmte Themen, Projekte und Lerneinheiten.  Das ist ein realistischer Weg, der an unseren Schulen auch vielfach beschritten  wird. Was Konfession ausmacht, ist eben kein ein für allemal festgeschriebener  Kanon. Konfessionen sind vielmehr verschiedene Wege, auf denen jede und jeder  die eigenen Schritte tun muß. Dabei ist nicht ausgeschlossen, es ist vielmehr sehr  wahrscheinlich, daß sich die je eigenen Wege immer wieder kreuzen.  Religionskunde statt Religion?  Die Debatte über den Religionsunterricht hat durch das Fach „Lebensgestaltung  — Ethik - Religionskunde“ (LER), das in Brandenburg anstelle des Religions-  unterrichts eingeführt worden ist, neue Nahrung bekommen. Manche finden, daß  es eine plausible Alternative sei in Zeiten, in denen die religiöse Prägung junger  Menschen durch das Christentum nicht mehr selbstverständlich vorausgesetzt  werden kann. Sie verweisen auf jene alte These, wonach Lebenskunde und die  möglichst breite Information über all jene Religionen, die tatsächlich existieren,  f  eine Voraussetzung für die mögliche Entscheidung junger Menschen sein könne.  Damit erhält das Fach im Hinblick auf Religion den Charakter eines reinen Infor-  mationsfachs. Im Lehrplan für LER wird dem Thema Religionen und Weltan-  schauungen ohnehin nur maximal ein Sechstel der Gesamtunterrichtszeit einge-  räumt. Der Bereich Lebensgestaltung mit seinem stark therapeutischen Ansatz  steht deutlich im Vordergrund. Damit ist ein entscheidender Paradigmenwechsel  erfolgt. Die Weitergabe von Orientierungswissen als das Erschließen von Erfah-dıie Wırklichkeit, WEn eine (3e5
meıinsamkeıt VvOorausSsetLZlL, die CS och nıchtp Auf dem Weg mehr Oku-
TIHLEILC helfe weder eıne „hermeneutisch iıllusıonäre Konsenstheorie“ och die For-
derung, sıch jeden Preıs verständigen mussen. Eın solcher Zwang ZUT

Okumene se1l A1N subtiler Weıse Autoritär. . weıl den Jeweıls schwächeren eıl
unguten Anpassungen zwınge 1

Beide Papiere plädieren 1n diesem Sınn dafür, 1ın der Praxıs den ökumeniıschen
Dıialog fortzusetzen, ıh aber nıcht VO oben dekretieren. S1e ermutıigen
Kooperatıonen 1m Hınblick auf bestimmte Themen, Projekte un Lerneinheiten.
Das 1ST eın realistischer Weg, der unNnseren Schulen auch vielfach beschritten
wırd Was Konfession ausmacht, 1St eben eın ein für allemal testgeschriebener
Kanon. Konfessionen sınd vielmehr verschiedene Wege, auf denen jede un!: jeder
die eigenen Schritte Ltun MUu Dabe! 1St nıcht ausgeschlossen, C 1St vielmehr sehr
wahrscheinlich, da{fß sıch die Je eıgenen Wege ımmer wiıeder kreuzen.

Religionskunde Religion?
Die Debatte ber den Religionsunterricht hat durch das Fach „Lebensgestaltung

Ethik Religionskunde“ das 1n Brandenburg anstelle des Religions-
unterrichts eingeführt worden 1St, GUr: Nahrung bekommen. Manche tiınden, da{ß
CS eıne plausıible Alternative se1 1ın Zeıten, 1n denen die relig1öse Pragung Junger
Menschen durch das Christentum nıcht mehr selbstverständlic vorausgeSsetzt
werden annn Sıe verweısen auf Jene alte These, wonach Lebenskunde und die
möglıchst breite Intormation ber all jene Religionen, die tatsächlich exıstieren,
eıne Voraussetzung tür die mögliche Entscheidung Junger Menschen sein könne.
Damıt erhält das Fach 1m Hınblick auf Religion den Charakter e1nes reinen Infor-
matıonstachs. Im Lehrplan für LER wiırd dem Thema Religionen un: Weltan-
schauungen ohnehin LLUT maxımal eın Sechstel der Gesamtunterrichtszeit einge-
raumt. Der Bereich Lebensgestaltung mı1t seinem stark therapeutischen Ansatz
steht deutlich 1m Vordergrund. Damıt 1st ein entscheidender Paradigmenwechsel
erfolgt. Die Weıitergabe VO Orıientierungswissen als das Erschliefßen VO  e Erfah-
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rungsraumen geschieht nıcht mehr VOT dem Hintergrund konkret praktızıerter
un wirklich existierender Religi0sıität. Was die Schüler 1ın Sachen Religion ertah-
reIl, wiırd letztlich VO Staat vorgegeben. So At sıch ann auch die Aussage eınes
brandenburgischen SPD-Landtagsabgeordneten erklären, der DESaAgT hat „ Was
Werte sınd 1n diesem Land, bestimmen WIT.  CC Dıie Problematik, die hıeraus für das
Verhältnıis VO Kırche un: Staat erwächst, 1St unmıittelbar einsichtıg. ber die
pädagogisch relevante Unterscheidung 7zwıischen diesem Schulfach un: der
Tradıtion des Religionsunterrichts liegt 1n der Zielsetzung. Be1 LER yeht letzt-
ıch dıe geistige Normierung VO Kindern un!: Jugendlichen durch die at-

lıche Schule. Im Religionsunterricht bleibt dagegen der Anspruch, solche
vordergründıge Normierung, die dem Schein der Selbstbestimmung gefÖr-
ert wiırd, aufzubrechen un! die Stelle staatlıcher Normen das kritische un!
befreiende Potential einer 2000jährıgen Geschichte menschlicher Erfahrungen
serzen Nun soll nıcht übersehen werden, da{f Z Geschichte der christlichen
Kontessionen auch autorıtäre un:! intolerante Züge gehören. Diese werden aber
1mM Religionsunterricht ausführlich thematisıert. So gehören die klassıschen For-
an  e der Religionskritik Zr testen Repertoıire des Religionsunterrichts. [)as 1St
1ın Brandenburg vielleicht nıcht 1n ausreichendem Ma bekannt.

LER 1St eın Ersatz ür den Religionsunterricht. So plausibel 6S manchem auch
angesichts der tatsächlichen Probleme mı1t dem Religionsunterricht erscheinen
mag, G 1St eıne Verengungsgeschichte. Wo keıne Posıiıtionen bezogen werden,
ber alles gesprochen un! alles nebeneinandergestellt wird, als se1 alles gleich
bedeutsam, da sınd Freiheıit un: Selbstbestimmung der Schülerinnen un! Schüler
och lange nıcht yarantıert. Die Standpunktlosigkeıit des Fachs LER untergräbt
vielmehr die Fähigkeıt PANT: eıgenen Standpunktbildung be]l den Heranwachsen-
den Dabe1 f5llt der Pflichtcharakter des Fachs besonders schwer 1Ns Gewicht.
LER bedeutet nıcht mehr, sondern wenıger Freiheıit 1ın Sachen Religion un:! Welt-
anschauung. Im brandenburgischen Schulgesetz wiıird der Eingriff 1ın die Religi-
onstreıheıt der Schülerinnen un:! Schüler indirekt zugegeben, enn 6S sıeht die
Befreiungsmöglichkeıt VO LER-Unterricht \A Y Die Gewährung dieser MOg-
ıchkeit steht 1m FErmessen der Schulbehörden. Anders 1St das be1 der klassıschen
Abmeldung VO Religionsunterricht ohne Angabe eınes Grundes, die durch das
Grundgesetz (Artikel geschützt iISt

Di1ie Zusammenarbeıt VO  $ Staat un! Kirchen 1n der Schule

Neben aller pädagogischen Fragwürdigkeıit darf nıcht übersehen werden, da{fs
LER auch 1n anderer Hınsıcht eınen Paradigmenwechsel darstellt. Hıer wiırd erst-

mals der Verfassungskonsens durchbrochen, wonach die Kirchen in eıner or1ıg1na-
TEn Verantwortung für dıe öffentliche Schule stehen, die sıch 1m Religionsunter-
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richt konkretisiert. Das Grundgesetz nımmt die Kırchen 1ın die Pflicht un
schreibt zugleich eıne Selbstbeschränkung des Staates fest Dıiese Selbstbeschrän-
kung hat guLe Gründe. Es handelt sıch eım kontessionellen Religionsunterricht
1ın der öffentlichen Schule nıcht eıne Sonderleistung des Staates die Kır-
chen Der Staat handelt vielmehr 1n Übereinstimmung mı1t seiınen eigenen rund-
lagen. Ernst Woltgang Böckenförde hat schon 1ın den 50er Jahren darauf hinge-
wlıiesen: „Der Staat beruht auf Voraussetzungen, die selbst nıcht schaffen
annn  CC Der 1mM Grundgesetz verbürgte Religionsunterricht 1St e1in Prütstein dafür.

„Grundwerte un: öttentliche Moral können und dürfen nıcht VO Staat selber legitimiert werden.
Wenn das CUL, dann wırd totalıtär, weıl sıch selber mıttels Propaganda die Akzeptanz verschaf-
ten mudfß, die braucht. So 1St gerade der moderne Staat auf Religion angewl1esen.“

Um die Brısanz des Paradigmenwechsels deutlich machen, den die Einfüh-
LUNS VO LER bedeutet, mMu INan sıch heute die Gründungsgeschichte uUuNserecs
Rechtsstaats och eiınmal VOT Augen tführen. Dıie Mültter un!: Väter des Grundge-
SET7Z.CS haben ach der moralischen Katastrophe des Natıionalsoz1ialismus die eth1-
schen Grundlagen des Gemelnwesens bestimmen gesucht. Dıi1e Korrum-
pierbarkeit gesellschaftlicher Werte durch den Staat Wr für diese Generatıon die
alles prägende Lebenserfahrung. Ö1e wulßsten, W as passıert, WenNnn der Staat be-
stiımmt, W aS Werte sind S1e wulfsten die Verwiesenheit des Staates auf Iradi-
tıonen, ber die selbst nıcht verfügen annn Deshalb Vereinbarungen
zwiıischen den Kırchen un: dem Staat wichtig, 1n denen der Staat sıch selbst be-
schränkt un:! den Kırchen jenen Freiraum ZUF gesellschaftlichen un! kulturellen
Mıtwirkung o1bt, die siıch 1m Religionsunterricht manıtestiert. Die TIradıtion
der Selbstbeschränkung des Staates 1n Fragen der Religion un!: Weltanschauung
1St Frucht eıner langen un:! konfliktreichen Geschichte. Diese Art der Diskretion
des Staates steht uns auch heute gul Der Religionsunterricht 1St damıt auch
eın Prütstein für das Verhältnis VO Staat un!: Kırchen, die 1mM wechselseitigen Re-
spekt voreiınander stehen un einander nıcht wechselseitig vereinnahmen.

Der Religionsunterricht der Schule bleibt auch 1n Zukunft eın wichtiger dia-
konischer Dienst der Kırchen Kındern un! Jugendlichen. Sein spezifischer
Auftrag 1St CS relig1öse Sprachfähigkeit vermitteln, sıch auf Sınn-Nöte eINZU-
lassen un die Frage ach Gott wachzuhalten. Er 1St damıt ein wichtiger Ort,
dem der geistige Generationenvertrag eingelöst wırd Es 1St der Respekt VOT Kın-
ern un! Jugendlichen, der uns aZıl motıivlieren sollte.

NM  NGEN

Aus reichhaltigen Lıt. Perspektiven Für Religionsunterricht se1 verwıesen auf: Religion 1n der Schule?
Projekte, Programme, Perspektiven, hg. Göllner, Trocholepczy (Freiburg
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